
Geschäftsbedingungen 1 Schornsteinwerk Karl-Heinz Schreyer GmbH 
Anwendung der Geschäftsbedingungen 5. Unsere samtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der 
1 Fur Vertrage uber Schreyer-Erzeugnisse gelten folgende Geschaftsbedingungen Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug 
1 a Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im kaufmanni- gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt. überschuldet ist. über sein 

schen Geschaftsverkehr mit allen unseren Abnehmern. Vermogen das Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines 
1 b Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes ver- solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird. oder Umstande bekannt werden. 

einbart wurde. finden im ubriaen das Kaufrecht des Buraerlichen Gesetzbuches fBGB1 die bearündete Zweifel an der Kreditwurdiakeit des Abnehmers rechtfertiaen. 
bzw. die Vorschnflen uber den Handelskauf HGB ~nwendun~ .  
Sie sind auch dann wirksam. wenn wir uns - im Rahmen einer laufenden Geschafls- 
verbindung - bei spateren Vertragen nicht ausdrucklich auf sie berufen 
Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestatigung oder Lieferung zustande. 
Etwaige Abweichungen von diesen Geschaftsbedingungen haben nur dann Wirk- 
samkeit. wenn sie schriftlich bestatigt werden 
Soweit Geschafis:~?dingungen des Abnehmers entgegenstehen. gelten nur unsere 
Geschäftsbedingungen. 
Unsere Angebote sind freibleibend: Auftrage und sonstige Vereinbarungen kommen 
daher nur durch schriftliche Bestätigung bzw. mit Beginn der Ubergabe der Ware zu- 
stande. 
Fur die Vollstandigkeit. Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaf- 
fenden oder zu erstellenden Ausfuhrungsunterlagen ist dieser verantwortlich 

6. Im ~ a l i i  des Zahlungsverzuges kdnnen wir - unbeschadet weiterer ~nsprüche - die 
bankübiichen Zinsen. mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweili- 
gen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, berechnen. 

7 Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir - nach unserer Wahl - berechtigt, weitere 
Lieferungen bzw Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig 
zu machen, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag 
zuruckzutreten. Dies gilt nicht, wenn der Abnehmer zu Recht die Lieferung beanstan- 
det hat. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückge- 
ben und sofortige Barzahlung fordern. 

8 Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrech- 
nung von Geldeingangen auf die eine oder andere Schuld uns überlassen. Der Abneh- 
mer ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund 
von Mängelrugen erhoben sind. mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen 
zu verweiaern. Auch kann er mit etwaiaen Gwenforderunaen nicht aufrechnen. es sei 

Lieferung denn. sieiind unbestritten oder recht;kräfti$estgestellt.- 
Erfüllungsorl für die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslaqer oder das in un- 
serem Auftrag tätige unternehmen, es sei denn. es ist etwas anderes vereinbart. Angelieferte Verpackungen 
Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 1. Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen 
Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten. soweit keine bestimmte Versandari Verpflichtungen in unseren Betriebsstatten zurückgenommen. sofern sie restentleert 
vereinbart wird. und nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortierl ange- 
Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prufen. ob Bauteile einwandfrei verladen liefert werden. 
sind und Verlademängel unverzüglich zu rügen. 
Bei Lieferung an die Baustelle werden befahrbare Anfuhrwege, das Vorhandensein Rücknahme 
evtl. Ausnahmegenehmigungen wegen Gewichtsbeschrankungen und unverzügliche 1. Bei Rücknahme von Waren berechnen wir Rücknahmegebuhr. wie aus unserer Preis- 
Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene liste ersichtlich. 
Schäden und zusätzliche Aufwendunaen. 
An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fallen von 
Streiks oder Aussperrungen in unserem oder einem fur uns arbeitenden Betrieb. Ener- 
g.emange . Verfienrsstor~ngen. benordlichen Verfugungen und nicht termingerechter 
Se bstDelieferunq. wenn und sowett dieseUmstandefur unsobiektiv nicht vorherseh- 
bar waren, sowie in allen Fallen hdherer Gewalt. In diesen ~al len verlängert sich die 
Lieferzeit um die Dauer der Behinderuna. Wird durch diese Umstande die Lieferuno 
oder Leistung unmöglich, so werden wi;von der Lieferverplichtung frei. - Im ubrige; 
haften wir für Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit. -Wir werden den Abnehmer sobald 
wie moglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmoglichkeit der Beliefe- 
rung in Kenntnis setzen. 
Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertag berechtigt. wenn er uns zuvor schriftlich 
eine Nachfrist von 10 Tagen gesetzt und dabei zugleich den Rücktritt angedroht hat. 
Bei verspäteter oder unterbliebener Lieferung hat er keinen Anspruch auf Schadens- 
ersatz, es sei denn, daß uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahr- 
Iassigkeit zur Last fällt. 

Gefahrübergang 
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufalligen Verschlechterung geht mit 

der Übergabe an den Transporteur - auch bei Lieferung frei Bestimmungsort - auf den 
Abnehmer über. Bei Versendung mit unseren eigenen Fahrzeugen geht die Gefahr mit 
Abschluß der Verladung auf den Abnehmer über. 

Gewährleistung 
1. Die Herstellung unserer Beton-Bauteile erfolgt - soweit vorhanden - nach den DIN- 

Normen und Güteüberwachung aufgrund der Bestimmungen des Bund Güteschutz 
Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V. 

2. Erfolgt die Auftragserteilung aufgrund eines Angebots. dem ein Muster beilag, so kön- 
nen geringe. den Verwendunszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen nicht be- 
anstandet werden. 

3 Erkennbare Mangel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen binnen einer Woche 
nach Lieferung schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor Verarbei- 
tung oder Einbau. 

4. Auch verdeckte Mängel sind uns unverzuglich nach ihrer Entdeckung, spätestens vor 
Ablauf der Gewährleistungsfrist zu melden und schriftlich geltend zu machen 

5. Zur Beseitigung mit Recht gerugter Mängel der von uns gelieferten Erzeugnisse kön- 
nen wir nach unserer Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. Schlagen Er- 
satzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismä- 
ßigen Aufwand, so kann nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden. 

6. Alle weitergehenden Ansprüche werden ausdrucklich ausgeschlossen, es sei denn, 
sie sind durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, die uns, unseren gesetzlichen Ver- 
tretern oder einem unserer leitenden Angestellten zur Last fallen. oder durch das Feh- 
len einer ausdrucklich zugesicherten Eigenschaft begrundet. 

7. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Bereitstellung der Ware im Werk bzw. Ausliefe- 
rungslager, nicht jedoch vor dem vereinbarten ~iefertermin. Gewährleistungsanspr~i- 
cheveriähren in sechs Monaten; für die von uns erbrachten Bauleistunaen ailt iedoch - .  
die zweijährige Verjahrungsfrist der VOB. 

Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk loseverladen. Palettierung bei abweichenden Men- 

gen wird gesondert berechnet. 
2. Ändern sich zwischen Vertragsabschluß und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohn- 

kosten wesentlich. so werden die Parteien über die Preise erneut verhandeln. Wird 
dabei innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des Änderungsverlangens eine Einigung 
nicht erzielt. so kann jede Partei vom Vertrag zurücktreten. 

3. Unsere Rechnungen sind sofort fällig. Innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 
30 Tagen netto. 

4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können 
wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme er- 
folgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Ko- 
sten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflich- 
tung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. besteht für uns nicht. 

Sicherungsrechie 
1. Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere 

sämtlichen Forderungen - ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entste- 
hungszeit - aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen sind, bis ein 
etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei Entgegennahme von Wechseln oder 
Schecks bis zu deren Einlosung. 

2. Der Abnehmer hat die von uns gelieferten Schreyer-Produkte bis zum Eigentums- 
Übergang auf ihn mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für uns zu verwahren. 
Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen Geschäfts- 
betrieb verarbeiten undloder weiterveräußem. Die Ermächtigung zur Welterveräuße- 
rung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot ver- 
einbart hat. 

3. Die Be- oder Verarbeitung von uns gelieferter, aber noch in unserem Eigentum ste- 
hender Schreyer-Produkte erfolgt stets im unserem Auftrag, ohne daß für uns Ver- 
bindlichkeiten hieraus erwachsen. Demzufolge sind wir bei der Be- oder Verarbeitung 
auch Hersteller im Sinne des 5 950 BGB. wahrend der Abnehmer hierbei als unser 
Beauftragter handelt. Wir erwerben also das Eigentum oder Miteigentum (5 947,950 
BGB) an den Zwischen- und Enderzeugnissen im Verhältnis des Wertes der neuen 
Sache zum Wert unserer Bauteile zur Zeit der Be- oder Verarbeitung. 

4. Auch bei Verbindung oder Vermischung steht uns das Eigentum an der dadurch ent- 
stehenden neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
zum Wert der anderen Sache im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung (5 948 
BGB). Im selben Verhältnis überträgt der Abnehmer schon jetzt an uns Miteigentum. 
falls er durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum erwirbt. 

5. Der Abnehmer tritt bereits jetzt - ohne daß es noch einer besonderen Abtretungserklä- 
rung bedarf - die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine 
Abnehmer entstehenden Ansprüche bis zur Tilgung aller unserer Forderungen mit al- 
len Nebenrechten an uns ab, und zwar im Höhe des Wertes unserer Lieferung. Dies 
g it entsprechen0 be Be- ooer Verarbeit~ng. VerbinoLng ooer Verm scndng. 

6. Weroen Scnrever-Proa~kte oder die laraLs heraestellten Sacnen wesentdche Bestand- 
teile des ~rundstückes eines Dritten, so tritt der Abnehmer schon jetzt seine dafür 
erworbenen Forderungen, die auch seine übrigen Leistungen decken können. mit al- 
len Nebenrechten an uns ab. und zwar in Höhe des Wertes unserer verbauten Bautei- 
In .-. 

7 Soweit von UPS gefordert. hat der in Verzug geratene Abnehmer die Abtretung seinen 
Schuldnern anzuzeiaen. uns die zur Geltendmachuna unserer Rechte aeaen seine 
Schuldner erforderlichen Auskunfie zu aeben und die-dazu notwendiqenhterlaaen 
auszuhändigen. 

8. Wir sind auf Verlangen des Abnehmers zu Rückübertragung bzw. Freigabe der Siche- 
runa ver~flichtet. soweit der Wert der uns aeqebenen Sicherungen die Höhe unserer 
~orÖenn~en nsgesamt Lm menr a s 10 96~6erstei~t .  

9. Die Lnter Eiaent~msvoroenalt stenenden Scnrever-Produ~te darf der Abnehmer we- 
der verpfänden noch sicherungshalber übereignen. Etwaige Pfändungen, die aui Be- 
treiben Dritter durchgeführi werden, sind unverzüglich mitzuteilen. 

Beratung 
1 Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur ver- 

bindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Ver- 
pflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte. 

2. Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge. Entwürfe, Zeichnungen 
und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürten. ebenso wie andere Unterlagen. 
die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten - auch auszugsweise - ohne unsere Zu- 
stimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand -auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse 

- ist Zeven. Wir sind jedoch berechtigt. auch das für den Sitz des Abnehmers zustän- 
dige Gericht anzurufen. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich unwirksam 
sein oder werden. soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt 
werden. 
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